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1 Ausgangslage und Absichten 

1.1 Ausgangslage 

Die Quartierplanung "Rebgasse 108" in Binningen ist mit dem RRB Nr. 1481 vom 18. September 

2001 rechtskräftig geworden und umfasst die Parzellen Nrn. 123, 6643, 6644 sowie 6645. Die 

Quartierplanung entstand in Zusammenarbeit mit den kommunalen Behörden von Binningen, der 

Grundeigentümerschaft sowie den projektierenden Architekten Herzog & de Meuron, Basel. Das 

Areal umfasst eine Fläche von insgesamt 6'517 m2  und befindet sich am nördlichen Siedlungsrand 

der Gemeinde Binningen, im Nahbereich zur Kantonsgrenze zu Basel-Stadt. Die Quartierplanung 

wird räumlich unmittelbar umschlossen von der Wohnzone W2a und im weiteren Siedlungsumfeld 

von der Wohnzone W2b (vgl. ABBILDUNG 1) 

 

Abbildung 1 Auszug Zonenplan Siedlung (WebGIS Gemeinde Binningen, 9. April 2015) 

 

Auf den Parzellen der Quartierplanung "Rebgasse 108" befindet sich der Hauptsitz der Firma Ame-

ropa  AG (Handel, Dienstleistung) sowie dazugehörende Wohnnutzung.  

Ziel der Quartierplanung 2001 war im Wesentlichen, der im Gebäude Rebgasse 108 ansässigen 

Firma Ameropa AG, die planungsrechtliche Möglichkeit zu geben, zur langfristen Sicherung des 

Geschäftssitzes, ein 2-geschossiges Bürohaus mit Wohnnutzung im Dachgeschoss und einer Ein-

stellhalle zu realisieren. Dabei wurde mit der Quartierplanung gleichzeitig der parkartige Aussen-

raum des Areals nachhaltig gesichert. 

Quartierplanung 

"Rebgasse 108" 

N 

Rebgasse 

Wohnzone W2a 

Wohnzone W2b 
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Das Quartierplan-Areal weist gegenüber der umgebenden Wohnzone W2a das identische zuläs-

sige Nutzungsmass auf. Auch die zulässigen Nutzungsarten (Wohnen, nicht störende Betriebe) 

sind exakt dieselben wie bei der umliegenden Wohnzone W2a. Im Gegensatz zu den totalrevidier-

ten Zonenvorschriften Siedlung von Binningen (RRB Nr. 1521 vom 17. September 2013) und ins-

besondere der revidierten W2a-Zone bei welcher die räumliche Platzierung der zulässigen Nut-

zungsarten frei ist, werden in der Quartierplanung "Rebgasse 108" die Platzierung der zulässigen 

Nutzungsarten innerhalb der Baubereiche stark eingeschränkt. Dies schränkt die räumliche Ent-

wicklung der Firma Ameropa AG innerhalb der rechtskräftigen Baubereiche unnötig ein. 

1.2 Ziel der Quartierplan-Anpassung 

Die Grundeigentümerschaft möchte in Berücksichtigung ihrer Nutzungsanalyse folgende Quartier-

plan-Anpassungen umsetzten: 

a. Optimierung des zulässigen Nutzungsmasses gestützt auf das vereinfachte Quartierplan-Ver-

fahren gemäss Ziffer 22 Abs. 2 Zonenreglement Siedlung und Landschaft der Gemeinde Bin-

ningen (RRB Nr. 1521 vom 17.09.2013). 

b. Räumliche Flexibilisierung der zulässigen Nutzungsarten (Wohnen, nicht störende Betriebe) 

über das gesamte Quartierplan-Areal im Sinne der umgebenden Wohnzone W2a. 

c. Optimierung des Parkplatznachweises im QP-Reglement in Beachtung der Optimierung des 

Nutzungsmasses sowie der Flexibilisierung der Nutzungsarten im QP-Areal und gestützt auf die 

Parkplatzberechnung gemäss Anhang 11/1 der Verordnung zum Raumplanungs- und Bauge-

setzt BL (RBV). 
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2 Organisation und Ablauf der Quartierplan -Mutation 

2.1 Beteiligte 

Landeigentümer Ameropa AG, Rebgasse 108, 4102 Binningen 

Parzellen Nrn: 123, 6643, 6644 sowie 6645 

Auftraggeber Ameropa AG, Rebgasse 108, 4102 Binningen 

Andreas Zivy / Astrid Peissard 

Raumplaner Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG  

Unterdorfstrasse 38, 4415 Lausen 

Gottfried Stierli / Isabella Vögtli 

Verwaltung Gemeinde Abteilung Hochbau und Ortsplanung, Hauptstrasse 36, 4102 Binningen 

Roland Schacher / Ivana Hugenschmidt 

Beschlussfassende kommunale Behörden Gemeinderat Binningen 

Fachstellen Kanton Amt für Raumplanung u. a. 

Thomas Wehren, Kreisplaner 
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2.2 Planungsablauf  

Vorgehenskonzept für QP-Mutation mit Besprechung der Grundeigentümerschaft Januar 2015 

Analysearbeiten und Entwurf Mutation zum QP-Reglement 2001 Februar 2015 

Prüfung und inhaltliche Koordination Mutationsentwurf QP-Reglement durch die Ei-

gentümerschaft  

24. März 2015 

Eingabe QPR-Mutationsentwurf für das Prüfverfahren bei der Abteilung Hochbau 

und Ortsplanung inkl. Besprechung mit Fr. Hugenschmidt, BV Binningen 

27. März 2015 

Einreichen bereinigter QPR-Mutationsentwurf inkl. Planungsbericht beim Gemeinde-

rat Binningen zur Verabschiedung und Einleitung der weiteren Verfahrensschritte 

(kantonale Vorprüfung, öffentliche Mitwirkung) 

14. April 2015 

Freigabe durch Gemeinderat für kantonalen Vorprüfung, öffentliche Mitwirkung 21. April 2015 

Einreichung der Quartierplanung in die kantonale Vorprüfung 27. April 2015 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 4. Mai bis 22. Mai 2015 

Vorprüfungsergebnisse mit Vorprüfungsbericht des ARP an Gemeinderat Binningen 5. Juni 2015 

Bereinigung der Planungsinstrumente und Bericht inkl. Vorbereitung des kommuna-

len Beschlussfassungsverfahrens 

zweite Hälfte Juni 2015 

Beschlussfassung Gemeinderat 11. August 2015 

Beschlussfassung Einwohnerrat 14. September 2015 

öffentliches Auflageverfahren 24.09.2015 bis 23.10.2015 

regierungsrätliches Genehmigungsverfahren ...... ausstehend 
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3 Bestandteile und Schwerpunkte der Quartierplan-Mutation 

3.1 Bestandteile 

3.1.1 Öffent lich-rechtl iche Planungsdokumente  

Quartierplan-Reglement "Rebgasse 108" / Mutation 2015 

3.1.2 Orient ierende Dokumente  

Planungs- und Begleitbericht (Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG)1 

3.1.3 Unverändert gült ig bleibende Planungsinstrumente (Quartierpläne)  

a. QP "Rebgasse 108" Plan Nr. 1: Landumlegung 

b. QP "Rebgasse 108" Plan Nr. 2: Bebauung 

c. QP "Rebgasse 108" Plan Nr. 3: Erschliessung und Aussenräume 

d. QP "Rebgasse 108" Plan Nr. 4: Vorprojekt (Beurteilungshilfe Baugesuchsverfahren) 

3.2 Inhalte der Mutation zum Quartierplan-Reglement 

Optimierung zulässiges Nutzungsmass (BGF) mit vereinfachtem QP-Verfahren gemäss Zif-

fer 22 Abs. 2 ZR Siedlung und Landschaft  

Die Bauherrschaft stellt den Antrag an den Gemeinderat das Nutzungsmass (BGF) im QP-Regle-

ment, Seite 8 soweit anzuheben, wie es das vereinfachte QP-Verfahren gestützt auf Ziffer 22 Abs. 2 

des Zonenreglementes Siedlung und Landschaft von Binningen zulässt (+10 % des Grundnut-

zungsmasses).  

Im vorliegenden Fall ist von der umgebenden Wohnzone W2a, mit einer Geschossflächenziffer 

(GFZ) von max. 45 %, auszugehen. 

Folgende Berechnung liegt der neuen Nutzfläche zugrunde:  

6'517 m2 QP-Fläche x 0.452 x 1.13 = 3'226 m2 BGF 

                                                      

1 Art. 47 RPV: Die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht 

  § 39 RBG: Quartierplan besteht aus Plänen, dem Reglement sowie einem Begleitbericht 

2 Geschossflächenziffer der Wohnzone W2a 
3 Nutzungsbonus (max. 10 %) für vereinfachtes QP-Verfahren 
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Somit erhöht sich die Nutzungsreserve der Parzellen Nrn. 123 und 6643 von 500 m2 BGF auf neu 

762 m2 BGF (Erhöhung der Nutzfläche um 262 m2 BGF). 

Mit dieser Massnahme verbessert sich das bauliche Entwicklungspotential (um 262 m2 BGF) in-

nerhalb des QP-Perimeters und trägt zum allseits erklärten Ziel, der Förderung einer massvollen 

Innenentwicklung des vorhandenen Siedlungsraumes bei.  

762 m2 BGF (Nutzungsreserve) entsprechen einem theoretischen 2-geschossigen Bauvolumen mit 

einem Ausmass von ca. 16 x 24 m. 

Städtebauliche Beurteilung der Innenverdichtung  

Im Rahmen der Beurteilungen der Nutzungsreserven und der Innenentwicklung im bestehenden 

Quartierplan sieht die Gemeinde das noch nicht realisierte Nutzungmass von 762 m2 BGF als an-

gemessene Nutzungsverdichtung innerhalb des Quartierplanareals. Das 2-geschossige-Reserve-

bauvolumen mit einem Ausmass von ca. 16 x 24 m passt sich gut zwischen die bestehende Be-

bauung (Baubereich Nr. 1 und 2) ein und berücksichtigt die Volumenkörnigkeit der umliegenden 

W2a-Zone. Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens sind gegen die QP-Mutationen keine Einwände 

erfolgt, was zeigt, dass die QP-Änderungsmassnahmen durchaus quartierverträglich sind. 

Räumliche Flexibilisierung der zulässigen Nutzungsarten (Wohnen, nicht störende Be-

triebe) innerhalb des QP-Perimeters  

Mit der neuen Verteilung der zulässigen Nutzungsarten (vgl. QP-Reglement, Seite 4) soll erreicht 

werden, dass Wohnen sowie Büros und nicht störende Betriebe innerhalb des QP-Areals in den 

dafür definierten Baubereichen frei angeordnet werden können. Nur im Baubereich Nr. 1 wird die 

Verteilung gemäss QP 2001 unverändert belassen.  

Mit dieser Massnahme werden die QP-Vorschriften in diesem Punkt den umgebenden Wohnzonen 

W2a und W2b angepasst, welche ebenfalls keine Einschränkung bezüglich der räumlichen Vertei-

lung der zulässigen Nutzungsarten (Wohnen, nicht störende Betriebe) in den massgebenden Zo-

nenvorschriften Siedlung (RRB Nr. 1521 vom 17.09.2013) aufweisen.  

Optimierung des Parkplatznachweises  

Auf Seite 6 des QP-Reglementes wird der Parkplatznachweis, gestützt auf die geltende Verord-

nung des Raumplanungs- und Baugesetzes sowie dem dazugehörenden Anhang (Grundbedarf 

Abstellplätze), neu berechnet und optimiert. Dabei wurde wie beim QP-Reglement 2001 pro Ar-

beitsplatz 50 m2 BGF für die Berechnung zu Grunde gelegt.  

Aufgrund der kantonalen Vorprüfung fordert das Amt für Raumplanung, dass die Berechnung der 

Parkplätze mit dem Parameter 30 m2 BGF = 1 Arbeitsplatz zu berechnen sei. Dabei zeigt sich, 

dass mit der Flexibilisierung der Nutzungsarten-Verteilung sowie der moderaten Mehrnutzung von 

262 m2 BGF praktisch nicht mehr Parkplätze als im QP 2001 nötig werden (Berechnungsdifferenz 

1 Parkplatz). Die im Quartierplan Nr. 3 (Erschliessung und Aussenräume) ausgewiesenen max. 50 

Parkplätze reichen auch gemäss Mutation QP-Reglement 2015 aus. Gemäss Grundeigentümer-

Aussage sind die im QP-Areal vorhandenen Parkplätze (ober- und unterirdisch) in der Regel nie 

voll belegt. 
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Diverse redaktionelle QP-Reglements-Ergänzungen  

In der Mutation 2015 zum QP-Reglement "Rebgasse 108" sind im Übrigen diverse redaktionelle 

Anpassungen erfolgt. Diese dienen insbesondere der besseren Lesbarkeit des QP-Reglementes 

(z.B. Hinweise auf konkrete Baubereiche etc.). Sie haben in der Regel keine formellen und mate-

riellen Auswirkungen auf die QP-Instrumente. 

4 Kantonale Vorprüfung 

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung wurden der Einwohnergemeinde Binningen mit Schrei-

ben vom 5. Juni 2015 mitgeteilt (vgl. Anhang 1).  

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung wurden zur Kenntnis genommen und konnten mehr-

heitlich in die Quartierplanung übernommen bzw. in das Quartierplan-Reglement und in den Pla-

nungsbericht eingearbeitet werden. Aus der untenstehenden Zusammenstellung gehen sowohl die 

einzelnen Vorprüfungsaussagen (Nummerierung und Titel gemäss Vorprüfungsbericht) wie auch 

die unmittelbaren Reaktionen der Gemeinde bzw. der Projektverfasser und die entsprechenden 

Erläuterungen dazu hervor. 

Zeichenerklärung: 

 auf die Forderung eingetreten 

-- Forderung wird nicht berücksichtigt 

K Kenntnisnahme 

 

1  Allgemeines 

Stellungnahme ARP  

(Empfehlung) 

Das Amt für Raumplanung empfiehlt die Quartierplanvorschriften gesamthaft zu überprüfen und al-

lenfalls zu überarbeiten.  

 

Reaktion Eine Überprüfung der Quartierplaninhalte hat gesamthaft stattgefunden. Es zeigte sich jedoch, dass 

lediglich 2 Inhalte anzupassen sind (Verteilung der Nutzungsarten und bauliche Nutzung). Aus die-

sem Grund wurde entschieden, diese Änderungen mit einer thematisch begrenzten QP-Mutation 

umzusetzen. 
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2  Quartierplanreglement (QR) 

2.1  Allgemeines 

Stellungnahme ARP  

(zwingende Vorgabe) 

Die synoptische Darstellung wird vom Kanton als zweckmässig erachtet. Das ARP fordert jedoch 

für die Beschlussfassung eine Überarbeitung der Darstellung der Mutationsinhalte. 

 

Reaktion Für die Gemeinde ist die synoptische Darstellung der Aufhebungen (linke Seite des Reglements) 

sowie für die Reglementsergänzungen (rechte Seite des Reglements) übersichtlich und äusserst 

transparent. Nur die hervorgehobenen roten Bestimmungsteile werden durch die Gemeinde be-

schlossen. Der grosse Rest der Bestimmungen bleibt unverändert, rechtskräftig. Bei der transpa-

renten Darstellung der Mutationsinhalten erkennt die Gemeinde keinen Verstoss gegen die Rechts-

mässigkeit irgendwelcher übergeordneten Gesetze und Bestimmungen und hält somit an dieser 

Darstellung unverändert fest. 

-- 

 

2.2 Ziffer 4.5 "Verteilung Nutzungsarten in weiteren Baubereichen" 

Stellungnahme ARP  

(redakt. Korrektur) 

Der Kanton empfiehlt Ziffer 4.5 des QP-Reglements zu streichen.  

Reaktion Die Gemeinde streicht Ziffer 4.5, da dieser Reglementsinhalt in der Tabelle unter Ziffer 4.3 bereits 

beschrieben ist. 

 

 

2.3 Ziffer 6.2 "2. Etappe, Baubereich Nr. 2" 

Stellungnahme ARP  

(Empfehlung) 

Der Kanton möchte den Reglementstext stärker an die Bestimmung in § 21 Abs. 1 RBG anlehnen.   

Reaktion Der vorgeschlagene Text wird in der Bestimmung Ziffer 6.2 entsprechend übernommen.  

 

2.4 Ziffer 8 "Parkplätze" 

Stellungnahme ARP  

(zwingende Vorgabe) 

Der Kanton verlangt trotz bestehendem Reglementstext die Parkplatzberechnung pro Arbeitsplatz 

mit dem Faktor 1 Arbeitsplatz / 30 m2 Nutzfläche. Zudem soll die Tabelle nur orientierend ins Regle-

ment aufgenommen werden. Der Parkplatzbedarf wird nach wie vor gemäss den kantonalen Vor-

schriften des RBG und der RBV ermittelt.  

 

Reaktion Die Berechnung in der Tabelle wird mit dem neuen Parameter pro Abstellplätze vorgenommen. Es 

zeigt sich, dass gegenüber der Berechnung im Reglement 2001 ein Total von 58 PP anstelle 57 PP 

resultiert. Die Tabelle im Reglement wird neu als orientierend bezeichnet (nicht Bestandteil der Be-

schlussfassung). Zudem wird im Reglement auf die verbindliche Parkplatzanzahl und die PP-Vertei-

lung im Plan Nr. 3 (Erschliessung und Aussenräume) verwiesen. 
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3  Quartierplanvertrag 

Stellungnahme ARP  

 

Überprüfung und allfällige Anpassungen des QP-Vertrages vornehmen.  

Reaktion Der QP-Vertrag 2001 wurde überprüft. Es kann festgehalten werden, dass dieser Vertrag nach wie 

vor inhaltlich aktuell ist und keiner Überarbeitung bedarf. 

 

 

4  Planungsbericht 

Stellungnahme ARP 

(zwingende Vorgabe)  

 

Das ARP fordert eine städtebauliche Begründung für die beabsichtigte Mehrnutzung.  

Das ARP erachtet, gestützt auf das RBG (§ 47 Abs. 1), das vereinfachte Verfahren für die vorlie-

gende QP-Mutation nicht gesetzeskonform, da die Mutation das gleiche Verfahren zu durchlaufen 

hat, wie die seinerzeitigen Beschlussfassung der Quartierplanung (ordentliches QP-Verfahren). 

 

Reaktion Eine entsprechende städtebauliche Begründung ist in den Planungsbericht aufgenommen worden. 

Das ordentliche QP-Verfahren wird auch für die Mutation angewandt. Es hat sich gezeigt, dass 

auch gemäss dem Schriftverkehr zwischen der Wirtschaftsförderung, des BUD-Rechtsdienstes, der 

Gemeinde sowie der Grundeigentümer (Schrift- und Mailverkehr vom 1. April bis 25. November 

2014) im vorliegenden Fall keine Ausnahme gemacht werden kann und somit gem. § 47 Abs. 1 

RBG das ordentliche QP-Verfahren zur Anwendung kommt. 

  

-- 

 

5  Mitwirkungsverfahren 

Stellungnahme ARP  

 

Dar Kanton verweist auf das entsprechende Informationsblatt 1/2000 "Das Mitwirkungsverfahren in 

der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung gemäss dem neuen kantonalen Raumplanungs- und 

Baugesetz".   

 

Reaktion Kenntnisnahme K 

 

6  Bestätigung der digitalen Daten 

Stellungnahme ARP  

 

Der Kanton verweist auf den Verfahrensweg betreffend Genehmigung von einzureichenden physi-

schen Plänen mit digitalen Daten. 

 

Reaktion Da keine Pläne neu beschlossen oder verändert werden, ist dieses Verfahren hinfällig. K 

 

7  Vorprüfungsvorbehalt 

Stellungnahme ARP  

 

Der Regierungsrat kann zu einer anderen Beurteilung kommen als kantonale Fachstellen bei der 

Vorprüfung. 

 

Reaktion Kenntnisnahme K 
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5 Mitwirkungsverfahren 

Gestützt auf § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetztes vom 8. Januar 1998 wurde 

durch die Gemeinde Binningen das Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Der nachstehenden Ta-

belle ist der Ablauf des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens zu entnehmen. 

Publikation  

Mitwirkungsverfahren: 

 kantonales Amtsblatt Nr. 18 vom 30. April 2015 (siehe Anhang 2) 

 Binninger Anzeiger Nr. 16 vom 30. April 2015 (siehe Anhang 3) 

 Homepage Gemeinde Binningen (4. Mai 2015) 

Mitwirkungsfrist: vom 4. Bis 22. Mai 2015 

Mitwirkungseingaben: Keine Eingaben 

Eine Prüfung und Berichterstattung durch den Gemeinderat zu den Mitwirkungseingaben, im Sinne 

von § 2 RBV (BL), musste nicht vorgenommen werden, da innert der gewährten Frist keine Einga-

ben beim Gemeinderat von Binningen eingereicht wurden. 

6 Beschlussfassungsverfahren 

Beschlussfassung Gemeinderat  

Der Gemeinderat hat die Änderung zum Quartierplanreglement "Rebgasse 108" – Mutation 2015 

am 11. August 2015 beschlossen. 

Beschlussfassung Einwohnerrat  

Der Einwohnerrat von Binningen hat am 14. September 2015 die Änderung zum Quartierplanreg-

lement "Rebgasse 108" – Mutation 2015 gutgeheissen und beschlossen. Die 30-tägige Referen-

dumsfrist läuft am 14. Oktober 2015 ab. 

7 öffentliches Auflageverfahren 

….. wird nach Verfahrensabschluss erläutert 

8 Genehmigungsantrag 

….. erfolgt mit der Endfassung des Begleitberichtes. 
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Gemeinde Binningen, ……………….. Namens des Gemeinderates 

 

 Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeverwalter: 

 

 

 Mike Keller Nicolas Hug 
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Anhang 1 Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung, 5. Juni 2015 
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Anhang 2 Publikation Mitwirkungsverfahren im kantonalem Amtsblatt Nr. 18 vom 30. April 2015 
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Anhang 3 Publikation Mitwirkungsverfahren im Binninger Anzeiger Nr. 16 vom 30. April 2015 

 

 

 


